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Das Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 

nimmt zu dem mit Schreiben vom 18. Februar 1994, Zl. 11.040/01-1 

1/94, übermittelten im Betreff genannten Gesetzesentwurf Stellung 

wie folgt: 

Zu Artikel 11: 

Die Zitierung des Hydrographiegesetzes lautet richtig: 

Hydrographiegesetz, BGBI.Nr. 58/1979 • • •  

Zu Artikel 11, Ziff. 2: 

Ziff. 2 mÜßte richtig lauten: 

"Dem § 10 Absatz 1 wird folgende neue Ziffer 4 angefügt:" 

Zu den Erläuterungen, Artikel 11: 

Unter Beachtung der Grundsätze der Zweckmäßigkeit, Wirtschaft­

lichkeit und Sparsamkeit sollte jedenfalls sichergestellt werden, 
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daß im Interesse des Gewässerschutzes eine Prüfung der Wassergüte 

auch aUßerhalb einer "wirtschaftlich vetretbaren Entfernung für 

Dienstreisen" vom Bundesamt für Wasserwirtschaft vorzunehmen ist. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme wurden dem Präsidium des 

Nationalrates übermittelt. 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

\V fo�.cJ�'\. 

29. März 1994 
Für die Bundesministerin: 

SEMP 
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